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Viktor Pritzkau <viktor.pritzkau@fcbg.de> 26.10.2017 17:33 

Nutzungskonzept 
rolf.backhaus@stadt-gummersbach.de  <rolf.backhaus@stadt-gummersbach.de> 

Daniel Becker <daniel.becker@fcbg.de> 

Sehr geehrter Herr Backhaus, 

wie besprochen sende ich Ihnen im Anhang das Nutzungskonzept der geplanten FCBG — 
Mehrzweckhalle. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sind die Unterlagen von Herrn Kunze soweit ausreichend? 

Mit freundlichen Grüßen 

Viktor Pritzkau 

Schulverein der FCBG e.V. 
Viktor Pritzkau, Geschäftsführer 

Hülsenbuscher Str. 5 - 51643 Gummersbach  
Tel.:  02261/40583-37 - Fax.: 02261/40583-11 
Email: Viktor.Pritzkau@fcbg.de  - www.fcbg.de  
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Nutzungskonzept FCBG - Mehrzweckhalle 26.10.2017 

Angeregt nach der Planungsvorstellung auf der Bau- und Umweltausschusssitzung der Stadt 
Gummersbach am 13.09.17, legt der Förderverein der FCBG e.V. hiermit das Nutzungsspektrum für 
die geplante Mehrzweckhalle vor. 

Nutzungsarten 
Schulische Veranstaltungen z.B.: 

• Schulabschlussfeiern 
• Schulgottesdienste 
• Infoveranstaltungen 
• Kinderkleidermärkte 
• Schulkonzerte (Musical, Orchester, Schulband, Schulchor) 
• Theateraufführungen 

Außerschulische Veranstaltungen z.B.: 
• Konferenzen 
• Kirchliche Veranstaltungen 
• Familienfeiern 
• Konzerte 
• Sportturniere 
• Infoveranstaltungen 

Nutzungszeiten der Mehrzweckhalle 
Wochentags 
7:00 - 16:30 Uhr Schule und Unterhaltsreinigung 
16:30 — 22:00 Uhr Außerschulischer Sport, Veranstaltungen 
Wochenende (Fr. —So.) und Schulferien 
8:00 — 22:00 Uhr Außerschulischer Sport, Veranstaltungen 
Veranstaltungen nach 22:00 Uhr (seltene Ereignisse) 

Rahmenbedingungen 
Die Veranstaltungen können am Abend und am Wochenende stattfinden. 
Regelmäßige kommerziell ausgerichtete Kulturveranstaltungen sind nicht vorgesehen. 
Um die Immissionen in dem gesetzlichen Rahmen zu halten, wird vom Schallschutzsachverständigen 
eine Schallemmissionsgrenze vorgegeben. Das Baudämmmaß wird Grundlage für die 
Baugenehmigung sein. 

Sport auf dem Außenspielfeld gemäß Schalltechnischer Beurteilung 28.10.2014 vom Büro Accon 
Vereinssport ist gleichzusetzen mit externen Sportgruppen. 

Fahrzeugaufkommen 
Da die Veranstaltungen mit einem gemeinsamen Start und Abschluss vorgesehen sind, ist nur 
geringer Begegnungsverkehr zu erwarten. 

Parkplatz 
Die Parkplätze des Friedhofs werden nicht für die FCBG-Zwecke benötigt. Auf den jeweiligen FCBG - 
Flächen befinden sich ausreichend Parkplätze. Im regulären Betrieb finden alle Fahrzeuge auf dem 
Hauptstandort einen Stellplatz. Die zusätzlich errichteten Parkplätze auf dem Sportgelände erweitern 
den Parkraum für Veranstaltungen. 
Auf dem Gelände des Schulzentrums sind keine Parallelveranstaltungen geplant. Für die bestehende 
Mehrzweckhalle wurde bereits nachgewiesen, dass eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen für 
1500 Besucher zur Verfügung steht. 
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